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BESCHLUSS (EU) 2018/... DES RATES 

vom ... 

zur Ernennung eines Mitglieds des Verwaltungsrats 

der Europäischen Chemikalienagentur 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) und zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 

Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 

Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 

Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG1 der Kommission, insbesondere 

auf Artikel 79, 

                                                 
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 79 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sieht vor, dass der Rat einen Vertreter 

jedes Mitgliedstaates als Mitglied des Verwaltungsrats der Europäischen 

Chemikalienagentur (im Folgenden "Verwaltungsrat") ernennt. 

(2) Mit Beschluss vom 11. Mai 20151 hat der Rat 15 Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt. 

(3) Die estnische Regierung hat den Rat von ihrer Absicht unterrichtet, die estnische 

Vertreterin im Verwaltungsrat zu ersetzen, und hat eine neue Vertreterin benannt, die für 

die Zeit bis zum 31. Mai 2019 ernannt werden sollte – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
1 Beschluss des Rates vom 11. Mai 2015 zur Ernennung von fünfzehn Mitgliedern des 

Verwaltungsrates der Europäischen Chemikalienagentur (ABl. C 161 vom 14.5.2015, S.2). 
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Artikel 1 

Frau Enda VESKIMÄE, estnische Staatsbürgerin, geboren am 17. Mai 1956, wird als Nachfolgerin 

von Frau Aive TELLING für die Zeit vom …  bis zum 31. Mai 2019 zum Mitglied des 

Verwaltungsrats der Europäischen Chemikalienagentur ernannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
 ABl.: Bitte Datum einfügen: Tag der Annahme dieses Beschlusses. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=19346&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7985/18;Nr:7985;Year:18&comp=7985%7C2018%7C



